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OIB-KLÄRUNG BEI
FEUERSCHUTZ-
ABSCHLÜSSEN
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Unsicherheiten wurden beseitigt
Feuerschutzabschlüsse. Die Marktunsicherheiten zur korrekten Auslieferung von 

 Feuerschutzabschlüssen sind ausgeräumt. T E X T :  A N T O N  R E S C H

Im vergangenen Jahr wurde beim AMFT-

Fachseminar „Feuerschutz“ in der Prüf-, 

Überwachungs- und Zertiizierungsstelle 

der Stadt Wien (MA 39) ausgiebig über das 

Thema der korrekten Lieferung von Feu-

erschutzabschlüssen vom Hersteller zum 

Einbauort diskutiert. Kernthema war, dass 

nach Auslegungen von Vorgaben und Re-

gelwerken das Produkt bereits im Werk als 

vollständiger Feuerschutzabschluss herge-

stellt sein muss und so auch zum Einbau-

ort zu transportieren ist. Dafür müssen die 

Gläser in den Elementen entsprechend den 

Produktprüfungen verbaut und etwaige Öf-

nungen z. B. für Zylinder fachgerecht für 

den Transport verschlossen werden.

Aus gegebenen Baulichkeiten am Ein-

bauort und für eine wirtschatliche Umset-

zung ist es aber ot notwendig, dass Kon-

struktionen durch den Hersteller vor Ort zu-

sammengesetzt und fertiggestellt werden. 

Auch bei Vorhangfassaden ist das durch-

wegs so der Fall. Sehr schwere Feuerschutz-

gläser oder große mehrteilige Elemente ma-

chen den Transport und die Manipulation 

vor Ort als Ganzes ot unmöglich. Weiters 

müssen eingesetzte Gläser in Fixelementen 

für die Befestigung über den Falz der Kon-

struktion vor Ort wieder entnommen wer-

den, um sie dann nach Montage wieder 

einzusetzen. 

Im Zentrum steht die Deinition des „In-

verkehrbringens“ von Bauelementen. Da da-

mals trotz intensiver Dialoge kein überein-

stimmender Konsens für das Thema gefun-

den werden konnte, hat sich die AMFT ge-

meinsam mit den zuständigen Behörden 

weiter um eine Lösung bemüht und erwirkt.

Dilemma mit unterschiedlichen 
Anforderungen der Kennzeichnung
Die dreijährige Koexistenzperiode der 

EN 16034 für Fenster, Türen und Tore mit 

Feuer- und/oder Rauchschutzeigenschaf-

ten endete am 1. November 2019. Im euro-

päischen Amtsblat ist festgelegt, dass die 

Norm nur in Verbindung mit den jeweili-

gen Produktnormen gilt. Sowohl die Pro-

duktnorm für Fenster und Außentüren 

(EN 14351-1) als auch die Produktnorm der 

Tore (EN 13241) liegen als europäisch har-

monisierte Normen vor. Somit dürfen die-

se Produkte seit 01.11.2019 nur noch mit CE-

Kennzeichnung in Verkehr gebracht werden.

Die Produktnormen EN 14351-2 (Innen-

türen) und EN 16361 (automatische Türen), 

die auch zur Harmonisierung 2019 vorge-

sehen waren, wurden nicht im Amtsblat 

veröfentlicht. Nach den derzeitigen Infor-

mationen ist damit auch nicht so rasch zu 

rechnen. Damit bleiben Innentüren und au-

tomatische Türen vorerst von der CE-Kenn-

zeichnung ausgeschlossen und dürfen ent-

sprechend der nationalen Baustoliste ÖA 

nur verwendet werden, wenn sie das Ein-

bauzeichen „ÜA“ tragen. Sie sind weiterhin 

nach den nationalen Vorgaben herzustellen 

und zu behandeln. 

Somit ist grundlegend zwischen euro-

päisch harmonisierten Bauprodukten, die 

mit einer CE-Kennzeichnung in Verkehr ge-

bracht werden und den national in Verkehr 

gebrachten Produkten, die mit dem Ein-

bauzeichen ÜA gekennzeichnet werden, zu 

unterscheiden.

Getrennte Lieferung von Feuer-
schutzabschlüssen im Rahmen der 
CE-Kennzeichnung zulässig
Entsprechend der Bauproduktenverordnung 

(EU) Nr. 305/2011 ist das Inverkehrbringen 

von Bauprodukten als „Bausatz“ möglich. 

Ein Bausatz ist ein Bauprodukt, das von ei-

nem einzigen Hersteller als Satz von min-
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destens zwei getrennten Komponenten, die 

zusammengefügt werden müssen, um ins 

Bauwerk eingefügt zu werden, in Verkehr 

gebracht wird (vgl. Art. 2 Nr. 2 EU-BauPVO). 

Ein Bausatz wird bezüglich der CE-Kenn-

zeichnung wie ein Bauprodukt behandelt.

Wesentlich ist hierbei, dass alle Leistun-

gen in der Herstellung des Feuerschutzab-

schlusses unter der Verantwortung des Her-

stellers (Inverkehrbringers) zu erfolgen ha-

ben (vgl. EN 16034:2014 Abschnit 6.3.2.1). 

Der Hersteller muss die Gesamtkontrol-

le über das Produkt beibehalten und – so-

fern Subunternehmer eingesetzt werden – 

sicher stellen, dass er alle Informationen er-

hält, die zur Erfüllung seiner in der EN 16034 

festgelegten Verplichtungen  erforderlich 

sind. Dazu gehört auch die fremdüber-

wachte werkseigene Produktionskontrolle 

(WPK), die für alle Herstellungsprozesse lü-

ckenlos erfolgen muss.

Der Hersteller trägt die Gesamtver-

antwortung für das Bauprodukt sowie 

für dessen korrekte Kennzeichnung und 

Leistungserklärung.

„Das zu kennzeichnende Bauprodukt ist 

der Bausatz. Da ein Bausatz aus mehreren ge-

trennten Komponenten besteht, ist es mög-

lich, die CE-Kennzeichnung und die Anga-

ben nach Art. 9 Abs. 2 EU-BauPVO auf einer 

Komponente des Bausatzes anzubringen, 

wenn die einzelnen Komponenten eindeu-

tig dem Bausatz zugeordnet werden können. 

Dies wird z. B. dadurch erreicht, dass alle 

Komponenten gemeinsam gehandelt werden 

und eine gemeinsame Handelsbezeichnung 
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tragen …“ (vgl. Fragenkatalog zur Bauproduk-

tenverordnung und zur Marktüberwachung, 

DIBt, Pkt. IV/16, Stand: 06/2019) 

Weitere Voraussetzung für die Lieferung 

als Bausatz ist eine Einbauanweisung, damit 

das fertige Bauprodukt nach Zusammenbau 

und Einbau in das Bauwerk die in der Leis-

tungserklärung angegebenen Leistungswer-

te erfüllt.

Vom österreichischen Institut für Bau-

technik (OIB) wurde in den FAQs auf deren 

Homepage bestätigt, dass die getrennte Lie-

ferung von Komponenten für Feuerschutz-

abschlüsse mit CE-Kennzeichnung möglich 

ist:

Lfd. Nr. 2.2.1 Türen, Tore und Fenster

#23 – Ist eine getrennte Lieferung von Kompo-

nenten für Feuerabschlüsse im Rahmen der CE-

Kennzeichnung nach EN 16034 möglich?

Die Getrennte Lieferung von Komponenten 

für Feuerabschlüsse im Rahmen der CE-Kenn-

zeichnung nach EN 16034 ist unter folgenden 

Voraussetzungen zulässig:

��  Die Komponenten werden von einem einzi-

gen Hersteller in Verkehr gebracht, der die 

Gesamtverantwortung für die korrekte und 

vollständige Deinition des Bauproduktes 

auf der Grundlage der Nachweisführung 

gemäß EN 16034 hat und Inhaber der 

Leistungserklärung ist.

��  Mit dem Produkt ist eine Einbauanweisung 

mitzuliefern.

Begründung: Die harmonisierte Norm 

EN 16034 (10.2014) spricht generell von feu-

erwiderstandsfähigen und/oder rauchdichten 

Produkten zur Raumauteilung in Brand- und/

oder Rauchabschnite und zur Verwendung in 

Retungswegen. Der Unterbegrif „Bausatz“ 

wird in der Norm nicht verwendet, ist aber im 

Artikel 2(2) der Bauproduktenverordnung 

(EU) Nr. 305/2011 wie folgt deiniert: „Der 

„Bausatz ist ein Bauprodukt, das von einem 

einzigen Hersteller als Satz von mindestens 

zwei getrennten Komponenten, die zusammen-

gefügt werden müssen, um ins Bauwerk einge-

fügt zu werden, in Verkehr gebracht wird“.

Diese Bedingung ist nach dem Verständnis des 

OIB auch relevant für die Möglichkeit der ge-

trennten Lieferung von Komponenten auf die 

Baustelle. Dabei ist zu betonen, dass die Ge-

samtverantwortung dem Hersteller und Inha-

ber der Leistungserklärung (DoP) obliegt. Dies 

gilt für die korrekte und vollständige Deinition 

des ausgelieferten Produktes (und zugehöriger 

Komponenten) auf der Grundlage der Nach-

weisführung gemäß EN 16034 und für die Aus-

lieferung des Bausatzes.

In diesem Zusammenhang wird auch auf Ab-

schnit 1.2 der EN 16034 hingewiesen: Die 

Norm gilt u. a. „nicht für Türen, die aus Bautei-

len unterschiedlicher Herkunt hergestellt wer-

den und für die die Verantwortung nicht bei ei-

nem einzelnen Hersteller oder einer einzelnen 

juristischen Person liegt.“

Bei getrennter Lieferung der Komponenten ist 

aus der Sicht des OIB jedenfalls auch in den im 

informativen Anhang B der Norm angeführ-

ten Einbauanweisungen darauf abzustellen. 

Damit sollen Bedingungen geschafen werden, 

die in der DoP abgebildete Leistung des Pro-

duktes auch nach dem Zusammen- und Einbau 

sicherzustellen.

Auch die getrennte Lieferung 
von Feuerschutzabschlüssen im 
 Rahmen der nationalen ÜA-Kenn-
zeichnung ist zulässig
Für jene Produkte, für die weiterhin die na-

tionale ÜA-Kennzeichnung vorgesehen ist, 

ist eine getrennte Lieferung zum Einbauort 

ebenfalls möglich.

Wesentlich ist in diesem Fall, dass der 

Hersteller ein vollständiges Bauprodukt in 

Verkehr bringen muss. Ein vollständiges 

Bauprodukt besteht aus Türstöcken/-zargen 

mit Befestigungs- und Verfüllungsmateria-

lien, Türblätern, Beschlägen (z. B. Schlös-

ser, Drücker, Zylinder, Türbänder, Schließ-

mitel u. dgl.), allfälligen Dichtungen und 

Verglasungen.

Ist für den gegenständlichen Feuer-

schutzabschluss ein Zylinder vorgesehen, 

muss für das vollständige Bauprodukt das 

geprüte Produkt oder die im Herstellerkata-

log zugelassenen Produkte (z. B. Blindzylin-

der, Blindrosete) enthalten sein.

Entsprechend der ÖNORM B 3850 kann 

aber auch hier die Lieferung einzelner Kom-

ponenten zeitlich getrennt voneinander er-

folgen. Aufgrund landesgesetzlicher Bestim-

mungen ist das Einbauzeichen ÜA vor dem 

Inverkehrbringen und möglichst am Pro-

dukt selbst anzubringen. Das Anbringen des 

Einbauzeichens ÜA obliegt dem Hersteller.

Ein Austausch des Zylinders oder des Er-

satzes z. B. gegen einen der ÖNORM B 3850 

entsprechenden Schließanlagenzylinder ist 

gemäß ONR 23850 möglich und stellt keine 

Änderung des Bauproduktes dar.

Auch die getrennte Lieferung von Kom-

ponenten für Feuerschutzabschlüsse, die 

der ÜA-Kennzeichnung unterliegen, wurde 

von OIB auf deren Homepage bestätigt:

Lfd. Nr. 14.1.1  Feuerschutzabschlüsse 

– Drehflügeltüren und -tore sowie 

Pendeltüren

#35 – Können Komponenten von Türen, Toren 

und Fenster mit Feuer- und/oder Rauchschutz-

eigenschaten, für die derzeit noch die Einbau-

zeichenregelung maßgebend ist, getrennt ge-

liefert und auf der Baustelle zusammengesetzt 

werden?

Im Rahmen der ÜA-Kennzeichnung gilt:

ÖNORM B 3850, Abschnit 8 (1. und 2. Absatz) 

– Bereitstellung auf dem Markt: Das Inverkehr-

bringen und Bereitstellen von Feuerschutz-

abschlüssen auf dem Markt analog dieser 

ÖNORM muss als vollständiges Bauprodukt 

durch den Hersteller erfolgen. Ein vollständi-

ges Bauprodukt besteht aus Türstöcken/-zar-

gen mit Befestigungs- und Verfüllungsmateri-

alien, Türblätern, Beschlägen (z. B. Schlösser, 

Drücker, Zylinder, Türbänder, Schließmitel 

u. dgl.), allfälligen Dichtungen und Vergla-

sungen. Hinsichtlich der getrennten Lieferung 

von Komponenten wird auf ÖNORM B 3850 

(01.04.2014) Abschnit 8 verwiesen, gemäß 

dem die Lieferung einzelner Komponenten ge-

trennt erfolgen kann. Die Anbringung des Ein-

bauzeichens liegt in der Verantwortung des 

Herstellers des vollständigen Bauproduktes.

Zusammenfassung
Zusammenfassend kann nun also festge-

halten werden, dass eine getrennte Liefe-

rung (im Sinne von Transport) von Kompo-

nenten bzw. Bausätzen von Feuerschutzab-

schlüssen möglich ist, unabhängig davon 

ob diese Bauprodukte national (ÜA) oder 

europäisch (CE) gekennzeichnet werden 

müssen. 

In beiden Anwendungsfällen trägt der 

Hersteller (Inverkehrbringer) die volle Ver-

antwortung für die Erfüllung der Leistun-

gen der Produkte und hat dies im Herstel-

lungsprozess entsprechend den jeweiligen 

Vorgaben sicherzustellen. 
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Der Autor Anton Resch ist Geschätsführer 

der österreichischen Arbeitsgemeinschat 

der Hersteller von Metall-Fenster/Türen/

Tore/Fassaden (AMFT).
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